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Informationspflicht des Versicherers

Art. 3 Informationspflicht des Versicherers
1

 

Der Versicherer muss den Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsvertrages verständlich über 
die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrages informieren. Er muss 
informieren über:

a. die versicherten Risiken;
b. den Umfang des Versicherungsschutzes;
c. die geschuldeten Prämien und weitere Pflichten des Versicherungsnehmers;
d. Laufzeit und Beendigung des Versicherungsvertrages;
e. die für die Überschussermittlung und die Überschussbeteiligung geltenden 
Berechnungsgrundlagen und Verteilungsgrundsätze und -methoden;
f. die Rückkaufs-

 

und Umwandlungswerte;
g. die Bearbeitung der Personendaten einschliesslich Zweck und Art der Datensammlung sowie Empfänger 
und Aufbewahrung der Daten.

2

 

Diese Angaben sind dem Versicherungsnehmer so zu übergeben, dass er sie kennen kann, wenn er den 
Versicherungsvertrag beantragt oder annimmt. In jedem Fall muss er zu diesem Zeitpunkt im Besitz der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Information nach Absatz 1 Buchstabe g sein.
3

 

Bei Kollektivverträgen, die anderen Personen als dem Versicherungsnehmer einen direkten Leistungsanspruch 
verleihen, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, diese Personen über den wesentlichen Inhalt des Vertrages 
sowie dessen Änderungen und Auflösung zu unterrichten. Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer die zur 
Information erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.

Teilrevision: Wichtigste Neuerungen
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Art. 3a Verletzung der Informationspflicht

1 Hat der Versicherer die Informationspflicht nach Artikel 3 verletzt, so ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt, den Versicherungsvertrag durch schriftliche Erklärung zu kündigen. Die Kündigung wird mit 
Zugang beim Versicherer wirksam.

2 Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem der Versicherungsnehmer von der Pflichtverletzung 
und den Informationen nach Artikel 3 Kenntnis erhalten hat, jedenfalls spätestens ein Jahr nach der 
Pflichtverletzung.

Teilrevision: Wichtigste Neuerungen
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Anzeigepflichtverletzung durch Antragsteller

Art. 6 Folgen der verletzten Anzeigepflicht, a. Im Allgemeinen

1 Hat der Anzeigepflichtige beim Abschluss der Versicherung eine erhebliche Gefahrstatsache, die er 
kannte oder kennen musste und über die er schriftlich befragt worden ist, unrichtig mitgeteilt oder 
verschwiegen, so ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Erklärung zu kündigen. Die 
Kündigung wird mit Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

2

 

Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat.

3

 

Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht des 
Versicherers für bereits eingetretene Schäden, deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig 
angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt 
wurde, hat der Versicherer Anspruch auf Rückerstattung.

4 Wird ein Lebensversicherungsvertrag, der nach Massgabe dieses Gesetzes rückkauffähig ist (Art. 90 
Abs. 2) aufgelöst, so hat der Versicherer die für den Rückkauf festgestellte Leistung zu gewähren.

Teilrevision: Wichtigste Neuerungen
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Teilbarkeit der Prämie: Art. 24

Handänderung: Art. 54

Konkurs des Versicherungsnehmers: Art. 55

Nicht: beispielsweise Widerrufsrecht, Dauer des Vertrages und 
Kündigungsrecht, Anpassungsklausel, besondere Bereiche

Teilrevision: Weitere Neuerungen
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„Geschichte“

 
der Handänderung: Altes Recht       Revision 2004       

Parlamentarische Initiative vom 6. Oktober 2006 (durch alt Nationalrat Rolf 
Hegetschweiler)       Bundesrat und Parlament: neue Revision durch 
Bundesgesetz vom 19. Dezember 2008 (in Kraft seit 1. Juli 2009)

Fassung 2004:
1

 

Wechselt der Gegenstand des Versicherungsvertrages den Eigentümer, so endet der 
Vertrag zum Zeitpunkt der Handänderung. Vorbehalten bleiben Absatz 2 sowie Artikel 67 
Absätze 1 und 2 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958.

2

 

In Kantonen mit einem Versicherungsobligatorium für Gebäude gegen Feuer-

 

und 
Elementarschäden bei privaten Versicherungsträgern geht der bestehende 
Versicherungsvertrag auf den Erwerber über, sofern dieser oder der Versicherer den Vertrag 
nicht innert 14 Tagen nach der Handänderung kündigen.

Problematik von Teilrevisionen
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Fassung 2008:
1

 

Wechselt der Gegenstand des Vertrages den Eigentümer, so gehen die Rechte und 
Pflichten aus dem Versicherungsvertrag auf den neuen Eigentümer über.

2

 

Der neue Eigentümer kann den Übergang des Vertrages durch eine schriftliche Erklärung 
bis spätestens 30 Tage nach der Handänderung ablehnen.

3

 

Das Versicherungsunternehmen kann den Vertrag innert 14 Tagen nach Kenntnis des 
neuen Eigentümers kündigen. Der Vertrag endet frühstens 30 Tage nach der Kündigung.

4

 

Ist mit der Handänderung eine Gefahrserhöhung verbunden, so gelten die Artikel 28 -

 

32 
sinngemäss.

Problematik von Teilrevisionen
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PETER

 
GAUCH: Das Versicherungsvertragsgesetz: Alt und 

revisionsbedürftig! in: recht 1990, 65 ff.


 
Die 1990er Jahre



 
11. Februar 2003: Einsetzung der Expertenkommission durch Bundesrätin 
RUTH

 
METZLER-ARNOLD; Auftrag



 
Entwurf der Expertenkommission mit Erläuterndem Bericht (vom 31. Juli 
2006); Veröffentlichung durch EFD am 21. September 2006



 
Vernehmlassungsvorlage der Regierung vom 21. Januar 2009 (Ablauf

 
der 

Vernehmlassungsfrist Ende Juli 2009)


 
Regierungsentwurf: Botschaft des Bundesrates zur Totalrevision des 
Versicherungsvertragsgesetzes vom 7. September 2011 (Bundesblatt

 2011 7705, 7819)

Totalrevision VVG
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→ vgl. Botschaft Ziff. 1.5.2



 

Einführung eines Widerrufsrechts (Art. 7)


 

Rückwärtsversicherungsverträge (Art. 24)


 

Verlängerung Verjährungsfrist (Art. 64)


 

Normierung Prämienanpassungsklausel (Art. 48)


 

Einführung eines allgemeinen Kündigungsrechts (Art. 52)


 

Verzicht auf die Kündigung im Schadenfall


 

Regeln über die Nachhaftung und Haftung für hängige Versicherungsfälle 
(Art. 55 f.)



 

Regelung der Versicherungsvermittlung (Art. 65 ff.)


 

Einführung eines direkten Forderungsrechts in der Haftpflichtversicherung (Art. 91)


 

Einführung des Instituts der Vertrauensärzte bei der Krankenzusatzversicherung 
(Art. 72)

Inhaltliche Neuerungen
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Herbeiführen des versicherten Ereignisses sowie Obliegenheiten und Rechtsfolgen 
von deren Verletzung, insbes. Art. 41 des Regierungsentwurfs:
Art. 41 Befreiung von der Leistungspflicht und Kürzung der Leistung
1

 

Das Versicherungsunternehmen ist von seiner Leistungspflicht befreit, wenn die 
Versicherungsnehmerin, der Versicherungsnehmer oder die anspruchsberechtigte Person:

 a. das befürchtete Ereignis vorsätzlich herbeigeführt hat;

 b. es hinsichtlich Begründung oder Umfang einer geltend gemachten Versicherungsleistung 
absichtlich getäuscht hat.
2

 

Hat die Versicherungsnehmerin, der Versicherungsnehmer oder die

 

anspruchsberechtigte 
Person das befürchtete Ereignis eventualvorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt, so 
kann das Versicherungsunternehmen die Leistung entsprechend dem Grad des 
Verschuldens kürzen.
3

 

Hat die Versicherungsnehmerin, der Versicherungsnehmer oder die

 

anspruchsberechtigte 
Person das befürchtete Ereignis weder vorsätzlich noch eventualvorsätzlich oder 
grobfahrlässig herbeigeführt, so ist die Versicherungsleistung in vollem Umfang geschuldet.
6

 

Bei Verletzung einer Obliegenheit kann das Versicherungsunternehmen, soweit der Eintritt 
eines Schadens durch deren Verletzung begünstigt oder dessen Umfang dadurch vergrössert 
wurde, seine Leistung bei vorsätzlicher Verletzung verweigern oder bei eventualvorsätzlicher 
und bei fahrlässiger Verletzung entsprechend dem Grad des Verschuldens kürzen.

Im Einzelnen / z.T. Revision der Revision
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Verletzung der Anzeigepflicht (Art. 18 und 19 Regierungs-
 entwurf):

Art. 18 Kündigungsrecht
1

 

Hat die Versicherungsnehmerin oder der Versicherungsnehmer eine
 

erhebliche 
Gefahrstatsache, die sie oder er kannte oder kennen musste, unrichtig mitgeteilt 
oder verschwiegen, so kann das Versicherungsunternehmen den abge-

 schlossenen Vertrag schriftlich kündigen, falls es:
 a. aufgrund der fehlerhaften Angaben das Risiko zu seinen Ungunsten falsch 

eingeschätzt hat; und
 b. bei richtiger Einschätzung den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt 

abgeschlossen hätte.

2

 

Das Kündigungsrecht erlischt nach Ablauf von vier Wochen, nachdem das 
Versicherungsunternehmen von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erhalten hat.

3

 

Die Kündigung wird mit Zugang bei der Versicherungsnehmerin oder beim 
Versicherungsnehmer wirksam.
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Art. 19 Folgen der Kündigung
1

 

Hat das Versicherungsunternehmen den Vertrag gekündigt und liegt ein Schaden 
vor, so kann es, soweit dessen Eintritt durch die nicht oder nicht richtig angezeigte 
erhebliche Gefahrstatsache begünstigt oder dessen Umfang dadurch vergrössert 
wurde, seine Leistung bei vorsätzlicher Anzeigepflichtverletzung verweigern oder 
bei eventualvorsätzlicher und bei fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung 
entsprechend dem Grad des Verschuldens kürzen.
2

 

Erfolgt keine Leistungsverweigerung oder Leistungskürzung nach Absatz 1, kann 
das Versicherungsunternehmen für die Zeit der tatsächlichen Vertragsdauer die 
Prämie erhöhen, soweit sich eine Erhöhung unter Berücksichtigung der nicht 
angezeigten Gefahrstatsache aus dem anwendbaren Tarif ergibt.
3

 

Sofern das Versicherungsunternehmen bei richtiger Anzeige das verwirklichte 
Risiko nicht gedeckt hätte, ist es von seiner Leistung befreit.
4

 

Wird ein rückkaufsfähiger Lebensversicherungsvertrag gekündigt, so schuldet 
das Versicherungsunternehmen den Rückkaufswert.
5

 

Für Leistungen, die es in Fällen nach Absatz 1 und 3 bereits erbracht hat, steht 
dem Versicherungsunternehmen ein Rückerstattungsanspruch zu.
6

 

Die Absätze 1 und 2 gelten auch in Fällen, in denen der Vertrag aus anderen 
Gründen als einer Kündigung endet, namentlich bei einem Totalschaden der 
versicherten Sache.
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Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
(Art. 7 Regierungsentwurf):

1

 

Die Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer können ihren Antrag 
zum Abschluss oder zur Änderung des Vertrags oder dessen Annahme durch eine 
Erklärung schriftlich widerrufen.

2

 

Das Widerrufsrecht erlischt zwei Wochen nach Abschluss oder Änderung des 
Vertrags.

3

 

Die Frist ist eingehalten, wenn die Erklärung dem Versicherungsunternehmen am 
letzten Tag zugegangen oder der schweizerischen Post übergeben worden ist.

4

 

Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht bei kollektiven Personenversicherungen, 
bei vorläufigen Deckungszusagen sowie bei Vereinbarungen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat.

15





 
Kündigungsrechte 
(Art. 52 ff., 48 Regierungsentwurf):

Art. 52 Ordentliche Kündigung

1

 

Der Vertrag kann, auch wenn er für eine längere Dauer vereinbart wurde, auf das 
Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten gekündigt werden.
2

 

Die Parteien können vereinbaren, dass der Vertrag schon vor Ablauf des dritten 
Jahres kündbar ist. Die Kündigungsfristen müssen für beide Parteien gleich sein.
3

 

Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen für die Lebensversicherung 
und für die Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung nach Artikel 7 
Absätze 7 und 8 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die 
Krankenversicherung (KVG).
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Art. 48 Prämienanpassungsklausel

1

 

Eine Klausel, die das Versicherungsunternehmen ermächtigt, die Prämie einseitig 
zu erhöhen (Prämienanpassungsklausel), kann nur für den Fall gültig vereinbart 
werden, dass die für die Prämienberechnung massgeblichen Verhältnisse sich 
nach Vertragsabschluss in einer nicht voraussehbaren Weise ändern und die 
vorgesehene Erhöhung objektiv gerechtfertigt ist.
2

 

Erhöht das Versicherungsunternehmen die Prämien aufgrund einer solchen 
Klausel, so hat es dies der Versicherungsnehmerin oder dem 
Versicherungsnehmer schriftlich, begründet und unter Hinweis auf das 
Kündigungsrecht nach Absatz 3 mitzuteilen. Die Erhöhung tritt frühestens acht 
Wochen nach Zugang der Mitteilung in Kraft.
3

 

Die Versicherungsnehmerin oder der Versicherungsnehmer ist berechtigt, den 
Vertrag oder den von der Prämienerhöhung betroffenen Teil auf den Zeitpunkt zu 
kündigen, ab welchem die Prämienerhöhung gemäss Mitteilung des 
Versicherungsunternehmens wirksam würde. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, 
wenn sie dem Versicherungsunternehmen vor diesem Zeitpunkt zugeht.
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Direktes Forderungsrecht der geschädigten Person, 
insbes. in der Haftpflichtversicherung 
(Art. 91 Regierungsentwurf):

Art. 91 Direktes Forderungsrecht und Auskunftsanspruch

1

 

Die geschädigte Person, ihre Rechtsnachfolgerin oder ihr Rechtsnachfolger hat 
im Rahmen der Versicherungsdeckung ein direktes Forderungsrecht gegen das 
Versicherungsunternehmen. Vorbehalten bleiben Einwendungen und Einreden, die 
ihr das Versicherungsunternehmen aufgrund des Gesetzes oder des Vertrags 
entgegenhalten kann.

2

 

Die geschädigte Person kann von der haftpflichtigen Person Auskunft über deren 
Haftpflichtversicherungsschutz verlangen.

3

 

Dieser Artikel findet auf die nicht obligatorische Haftpflichtversicherung für reine 
Vermögensschäden keine Anwendung.
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Schicksal des Versicherungsvertrages beim Konkurs des 
Versicherungsnehmers 
(Art. 58 Regierungsentwurf):

Art. 58 Konkurs der Versicherungsnehmerin oder des 
Versicherungsnehmers

1

 

Wird über die Versicherungsnehmerin oder den Versicherungsnehmer der 
Konkurs eröffnet, so bleibt der Vertrag bestehen und die Konkursverwaltung ist zu 
dessen Erfüllung verpflichtet. Vorbehalten bleiben die Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Beendigung des Vertrags.

2

 

Ansprüche und Leistungen aus der Versicherung von Kompetenzstücken (Artikel 
92 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs) 
fallen nicht in die Konkursmasse.
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Lebensversicherung, insbes. Überschussbeteiligung 
(Art. 105 Regierungsentwurf):

Art. 105 Überschussbeteiligung

1

 

Wird eine Überschussbeteiligung vereinbart, so sind im Vertrag insbesondere
 folgende Punkte zu regeln:

 a. die Modalitäten der Überschusszuteilung, insbesondere die Anteile, die jährlich 
zugeteilt werden;

 b. der Zeitpunkt der ersten Überschusszuteilung;
 c. die Vor-

 
oder Nachschüssigkeit der Überschusszuteilung;

 d. die Art der Verwendung des jährlich zugeteilten Anteils;
 e. die Modalitäten einer Änderung des Überschusssystems während der 

Vertragslaufzeit;
 f. der Schlussüberschuss.

2

 

Das Versicherungsunternehmen ist verpflichtet, die Versicherungsnehmerin oder 
den Versicherungsnehmer jährlich über die Zuteilung und den Stand der 
individuellen Überschussanteile zu informieren. Daraus muss insbesondere 
hervorgehen, auf welchen Grundlagen die Überschüsse berechnet und nach 
welchen Grundsätzen sie verteilt wurden.
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(Fortsetzung / Art. 105 Überschussbeteiligung)

3

 

Der Bundesrat kann für die Versicherungsunternehmen nach Absatz 2 
Vorschriften erlassen über:

 a. Die Art und Weise, wie die Informationen, die aus der Abrechnung hervorgehen 
müssen, auszuweisen sind;

 b. Die Grundlagen der Berechnung der Überschüsse;
 c. Die Grundlagen und das Ausmass der Verteilung der Überschüsse.

4

 

Das Versicherungsunternehmen muss die fällige Versicherungsleistung bei 
Umwandlung und Rückkauf sowie, falls vertraglich vereinbart, bei Tod und 
Invalidität um einen von der abgelaufenen Vertragsdauer abhängigen, 
angemessenen Teil des angesammelten Schlussüberschussanteils erhöhen.
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Pièce de résistance: Vermittlerrecht, insbes. Revisionsvorschläge 
betreffend VAG –

 
bisherige Vorschläge (vor 2011)

Art. 40 VAG Definition [Versicherungsvermittler] / Expertenkommission
1

 

[Satz 1 wie bisheriger Art. 40] neu Satz 2: Sie sind als Versicherungsagenten, 
Versicherungsmakler oder deren Hilfspersonen tätig.
2

 

Versicherungsagent ist, wer die Vermittlung im Auftrag eines Versicherungsunternehmens betreibt 
oder dafür von diesem direkt oder indirekt entschädigt wird.
3

 

Versicherungsmakler ist, wer die Vermittlung im Auftrag eines Versicherungsinteressenten bzw. 
Versicherungsnehmers betreibt, dafür weder direkt noch indirekt von einem 
Versicherungsunternehmen entschädigt wird und auch nicht in anderer Weise im Sinn von Artikel 
43 Absatz 1 an ein Versicherungsunternehmen gebunden ist.

Art. 68 Vernehmlassungsvorlage / Entschädigung
1

 

Die Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer entschädigen die 
Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler für ihre Vermittlungstätigkeit.
2

 

Die Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler erstatten den Versicherungs-

 
nehmerinnen und Versicherungsnehmern die ihnen vom Versicherungsunternehmen 
zugekommenen Leistungen wie Provisionen, Superprovisionen und andere geldwerte Vorteile, die 
direkt oder indirekt mit dem vermittelten Vertrag zusammenhängen.
3

 

Auf die Erfüllung der Herausgabepflicht kann die Versicherungsnehmerin oder der Ver-

 
sicherungsnehmer nur so weit verzichten, wie die Leistungen nach

 

Absatz 2 erfüllungshalber an die 
Entschädigung angerechnet werden. Der Verzicht ist schriftlich zu erklären.
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Art. 66 Regierungsvorlage

Art. 66 Offenlegung der Entschädigung

1

 

Werden die Versicherungsmaklerinnen oder Versicherungsmakler von Dritten 
mittels Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen entschädigt, die 
mit dem zu vermittelnden Vertrag zusammenhängen, so müssen sie die 
Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer vollständig, 
wahrheitsgetreu und verständlich darüber informieren.

2

 

Die Information erfolgt schriftlich und beinhaltet Art und Höhe der Leistung. Sie 
hat vor Abschluss oder vor Änderung des Vertrags zu erfolgen. Ist zu diesem 
Zeitpunkt die Leistung betragsmässig nicht feststellbar, muss umfassend und in 
verständlicher Form über deren Art und Weise der Berechnung informiert werden.
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Revision der Art. 40 ff. des Versicherungsaufsichts-
 gesetzes –

 
Regierungsentwurf

Art. 40 Definition
1 Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind, unabhängig von ihrer 
Bezeichnung, Personen, die Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen.
2

 

Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind weder rechtlich 
noch wirtschaftlich noch auf andere Weise an ein Versicherungsunternehmen 
gebunden.
3

 

Alle übrigen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler gelten als gebundene 
Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler.
4

 

Der Bundesrat konkretisiert die Kriterien, nach denen zwischen gebundenen und 
ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern unterschieden wird.

 Art. 41 Unzulässige Vermittlungstätigkeit
1

 

Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler dürfen nicht auch als 
gebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler tätig sein und umgekehrt:
2

 

Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern ist es untersagt, zugunsten von 
Versicherungsunternehmen tätig zu sein, die dem vorliegenden Gesetz 
unterstehen, aber nicht zur Ausübung einer Versicherungstätigkeit ermächtigt sind.
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Art. 45 Informations- und Offenlegungspflicht

1

 

Eine Versicherungsvermittlerin oder ein Versicherungsvermittler
 

hat die 
Informationspflicht nach Artikel 69 des Bundesgesetzes vom …

 
über den 

Versicherungsvertrag (VVG) zu erfüllen.

2

 

Eine Versicherungsmaklerin oder ein Versicherungsmakler im Sinne des VVG 
hat die Offenlegungspflicht nach Artikel 66 VVG zu erfüllen.

 

Art. 45a (neu) Verbot von Vereinbarungen über Zusatzentschädigungen 

Vereinbarungen über die Ausrichtung von volumen-, wachstums- und 
schadenabhängigen Zusatzentschädigungen an ungebundene 
Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind unzulässig.
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Art. 8 UWG Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen

Unlauter handelt insbesondere, wer vorformulierte allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in 
irreführender Weise zum Nachteil einer Vertragspartei:

a. von der unmittelbar oder sinngemäss anwendbaren gesetzlichen Ordnung
erheblich abweichen oder
b. eine der Vertragsnatur erheblich widersprechende Verteilung von Rechten
und Pflichten vorsehen.



 

Erläuternder Bericht des EVD (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) zur Änderung des 
UWG –

 

Art. 8:
Mit einer Korrektur der geltenden AGB-Bestimmung im UWG, u. a. mit der Streichung der 
Textpassage "in irreführender Weise", soll neben der Kontrolle der Vertragsab-

 schlussmodalitäten (Bst. a) eine abstrakte Inhaltskontrolle von AGB (Bst. b) ermöglicht 
werden. Das heisst, AGB könnten vom Gericht aufgrund ihres Inhalts als unlauter erklärt 
werden …

 

Zwar wird in der Rechtslehre zum Teil die Meinung vertreten, die AGB seien 
entweder im Obligationenrecht oder in einem Spezialgesetz zu regeln. Die hier vorgesehene 
Korrektur hat den Vorteil der Kürze für sich. Schliesslich ist es naheliegend, das Problem dort 
zu regeln, wo bereits eine zentrale Regelung besteht, nicht zuletzt mit dem Vorteil, dass es 
sich erübrigt, in diversen Spezialgesetzen (wie etwa im Versicherungsvertragsgesetz) 
Sonderregelungen einzufügen. Kommt hinzu, dass den Konsumentenorganisationen im 
UWG die Klageberechtigung zusteht.

„Leidensgeschichte“
 

AGB/AVB
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Vorschlag zu einem neuen Art. 20a OR gemäss dem Entwurf der 
Expertenkommission zur Gesamtrevision des Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag (Vorentwurf VVG):

Art. 20a Allgemeine Vertragsbedingungen
1 Bestimmungen in vorformulierten Allgemeinen Vertragsbedingungen sind 
missbräuchlich und unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders 
unangemessen benachteiligen.
2

 

Eine unangemessene Benachteiligung ist namentlich dann anzunehmen, wenn 
eine Bestimmung mit wesentlichen Grundsätzen der gesetzlichen Regelung, von 
der zu Lasten des Vertragspartners abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist.

Änderung (vom 17. Juni 2011) des Art. 8 UWG
Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, 
die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen 
und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen 
den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
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Diverse Abhandlungen in Heft 4/2011 der Zeitschrift 
Haftung und Versicherung (HAVE), Zürich; u.a. STEPHAN 
FUHRER, Totalrevision VVG –

 
zur Publikation der 

bundesrätlichen Botschaft (S. 343 ff.)
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